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12.12.19 

Einladung zur Jugendversammlung für das Jahr 2019 

 

 

Liebes Mitglied, 

im Namen des Vorstandes darf ich Dich und Deine Eltern herzlich zur Jugendversammlung der 

DLRG-Ortsgruppe Wetzlar e.V. einladen: 

 

Termin: Montag, der 17.02.20. 

Uhrzeit: Von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr. 

Treffpunkt: Eingangsbereich Hallenbad, Frankfurter Straße 86, 35578 Wetzlar. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Aktuelle Trainingssituation 

3. Rückblick auf das Jahr 2019 

4. Wahl der Delegierten für den Kreisjugendtag 

5. Siegerehrung Vereinsmeisterschaften 2020 

6. Vorausschau auf das Jahr 2020 

7. Verschiedenes 

 

Da wichtige Themen zu besprechen sind, würden wir uns über eine zahlreiche Teilnahme sehr 

freuen. Während der Versammlung findet kein Training statt. Weil jugendliche Mitglieder ab 16 

Jahren ein volles Stimmrecht in der DLRG haben, bitten wir diese, auch an der 

Mitgliederversammlung am 21.02.20 (Einladung umseitig) teilzunehmen. 

 

Dr. Andreas Viertelhausen 

1. Vorsitzender 

 

 

 

Bitte beachten: Um den Datenbestand aktuell zu halten, bitte den Vorstand über Änderungen der 

Adresse, Bankverbindung, Beitragsart o.ä. informieren. 

Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2020: Kinder und Jugendliche 30,- Euro, Erwachsene und juristische 

Personen 35,- Euro sowie Familien 75,- Euro. Für den Familienbeitrag ist erforderlich, dass 

mindestens drei Familienmitglieder Vereinsmitglieder sind. Weiterhin ist ein gemeinsamer 

Wohnsitz der Familienmitglieder notwendig. Als Familie werden Eltern mit ihren Kindern definiert. 

Dies gilt unabhängig davon, ob die Eltern z.B. alleinerziehend sind, oder in Ehe, nichtehelicher 

Lebensgemeinschaft bzw. Lebenspartnerschaft leben. Für die Kinder muss ein Anspruch auf 

Kindergeld bestehen. Sie verbleiben längstens bis zum 25. Lebensjahr im Familienbeitrag. 

 

Landesverband Hessen 

Bezirk Lahn-Dill 

Ortsgruppe Wetzlar e.V. 

Dr. Andreas Viertelhausen 

1. Vorsitzender 
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